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Kirchenrecht — Christliche Soziallehre 

Dordett, Alexander: Kirche zwischen 
Hierarchie und Demokratie. Wiener 
Domverlag, Wien 1974. 149 S. - Brosch. 
DM 12-. 

Die Literatur zum Thema Kirche und 
Demokratie ist unüberschaubar gewor
den. Daher ist zu begrüßen, daß der 
Wiener Kirchenrechtler A. Dordett den 
Fragenkomplex aufgreift und ihn auch 
für das »Verständnis des theologisch 
nicht geschulten Lesers« aufbereitet. Wie 
der Titel »Kirche zwischen Hierarchie 
und Demokratie« anzeigen soll, w i l l 
Dordett dartun, daß die Kirche eine ihr 
eigene und gemäße Lösung und Erfül
lung der theologisch legitimierten Postu-
late suchen und finden muß. Das Vor
haben ist geglückt. Dordett bietet eine 
aufschlußreiche Zusammenschau. In ele
ganter Formulierung und anregend ent
faltet Dordett die Probleme; nicht ohne 
in die Geschichte zurückzuschauen, wägt 
er Pro und Kontra, bringt er die not
wendigen Klarstellungen, wo die Forde

rungen Buchstaben und Geist des Vati
canum I I nicht entsprechen, prüft er 
kritisch die nachkonziliaren Normen, 
macht er manch bedenkenswerten Vor
schlag. 

In der Einführung »Recht und Myste
rium« (7-17) geht es um Grundfragen 
des Rechts in der Kirche überhaupt. Cha
risma und Recht, Theologisierung wie 
Enttheologisierung und Entjuridisierung, 
also die Grundlegung des Kirchenrechts, 
aber auch Notwendigkeit und Prinzipien 
der Kirchenrechtsreform sind die Stich
worte. Der erste Abschnitt »Möglichkei
ten einer Demokratisierung« (19-51) be
faßt sich - aufbauend auf den Arbeiten 
von Joseph Ratzinger-Hans Maier, De
mokratie in der Kirche, Wien-München 
1971, die neuere Diskussion einbeziehend 
(E. Corecco schreibt sich mit einem >r<) -
mit den Postulaten der Demokratie 
(Volkssouveränität, Gleichheit, Wahlen 
und Abstimmung, Mehrheitsprinzip, Re
präsentation, Öffentlichkeit, Gewalten-
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trennung) und der Frage, inwiefern und 
inwieweit sie in der Kirche Anwendung 
finden können. Die »Kritik an verfehl
ten politischen Leitbildern« zeigt, daß 
ein Verzicht auf politische Analogie 
nicht nur ratsam, sondern geboten er
scheint (50/51). Unter der Überschrift 
»Hierarchie und Zentralismus« werden 
im zweiten Abschnitt (53-91) die Fragen 
um Kollegialität und Mitverantwortung 
(Papst und Bischofskollegium, die mitt
lere Ebene, Bischof und Presbyterium» 
Pfarrer und Pfarrgemeinderat) und die 
Fragen der Dezentralisierung (Papst und 
Kurie; Oberbischöfe) behandelt. Beach
tenswert sind die Gedanken über die 
wünschenswerte Aufwertung der Bi
schofssynode durch Zuerkennung des 
Initiativrechts, wodurch sie an Gewicht 
gewänne (59/60). Nicht ganz zutreffend 
dürfte die Feststellung sein, die Bischofs
synode habe sich »eher als eine Ar t 
Kronrat im Dienst des Papstes verstan
den« (57), sie hat sich so verstehen müs
sen, da sie so vom Papst eingesetzt 
wurde; die Konzilsväter hatten ja etwas 
anderes gewünscht. Nicht übersehen 
sollte man die Ausführungen über die 
Räte und das Ratgeben (68ff.), über das 
Verhältnis von Pfarrer und Pfarr
gemeinderat und die Möglichkeiten der 
Konfliktlösung (73-78), wobei eine be
friedigende Lösung nur in der Weise zu 
finden sei, daß dem Pfarrgemeinderat 
nur ein Beispruchsrecht in gewissen 
Sachbereichen (Finanzgebahrung, Bau
tätigkeit, Aufgaben organisatorischer 
und karitativer Art) in genau festgeleg
ten Fällen zukommt (77); über die Rö
mische Kurie und die päpstlichen Ge
sandten (bes. 84ff., 87f.). (68ff.; für den 
Pastoralrat siehe jetzt auch das Rund
schreiben der Kleruskongregation vom 
25.1.1973: AfkKR 142, 1973, 484-489.) 

»Rechtsschutz« ist das Thema des 
dritten Abschnitts (93-125). Dordett 
spricht sich für einen gerichtlich-prozes-
sualen Rechtsschutz aus. Mißständen 

kann abgeholfen werden durch eine Re
organisation der Gerichte, z. B. durch 
Einrichtung von Regionalgerichten, und 
durch eine Sonderform für das Ehever
fahren nach Art des Kurzverfahrens mit 
möglichst geringem Aufwand an Pro
zeßförmlichkeiten. Für den gerichtlichen 
Rechtsschutz gegenüber der kirchlichen 
Verwaltung wird die Einrichtung einer 
gestaffelten Verwaltungsgerichtsbarkeit 
gewünscht, wie sie im Entwurf der 
Codexreformkommission vorgesehen sei; 
jedoch sollten keine diözesanen Ver
waltungsgerichte, sondern vielmehr Re
gionalgerichte und ggf. eine zweite 
Instanz bei der Bischofskonferenz ge
schaffen werden. Zur Behandlung von 
Rechtsstreitigkeiten um das Gesetz selbst 
sollten - wohl außer einem gesamtkirch
lichen Verfassungsgerichtshof - bei den 
Bischofskonferenzen Verfassungsgerichte 
eingesetzt werden. Kritisch werden Mög
lichkeit und Notwendigkeit eines kirch
lichen Strafrechts geprüft und das Straf
rechtssystem des CIC als weitverzweigt 
und undurchsichtig, formalistisch und 
wirkungslos aufgezeigt. Zweck der 
kirchlichen Strafe könne nur sein, sozial
schädliches Verhalten von der Kirche 
fernzuhalten und zu ahnden. Die Re
formansätze der Codexreformkommis
sion werden grundsätzlich gutgeheißen, 
jedoch auch zaghafte Bedenken geäußert. 
Dordett, selbst Mitglied der betreffenden 
Unterkommission, heißt die Reform
ansätze der Codexreformkommission 
grundsätzlich gut, äußert jedoch auch 
zaghafte Bedenken, daß im Strafrechts
entwurf von 1973 die Exkommunika
tion den Empfang des Bußsakramentes 
nicht mehr hindern soll. Hier hätte man 
sich eine weitergehende Auseinanderset
zung mit dem Entwurf gewünscht, der 
fundamental daran krankt, daß er, in 
der Absicht stärker zwischen innerem 
und äußerem Rechtsbereich zu unter
scheiden, die Kirche entgegen dem Buch
staben und Geist des Vaticanum I I (vgl. 



Buchbesprechungen 209 
Lumen gentium Nr. 8 Abs. 2) in eine 
unsichtbare Heilsgemeinschaft und in 
eine sichtbare Gesellschaft zerreißt, in der 
allein ein Strafrecht seinen Platz habe 
(vgl. dazu die Resolution der deutsch
sprachigen Kanonisten: AfkKR 144,
1974, im Druck). 

Der Rückblick (127-142) faßt die an
gesprochenen Fragen vertiefend zusam
men. Unerwartet und überrascht findet 
man hier Ausführungen, die man dort, 
wo das Problem ausführlich besprochen 
war, vermißte (z. B. bzgl. der Frage des 
Trägers der höchsten Gewalt, 133ff., 
über Bischof, Pfarrer und Räte, 137ff.), 
so daß, was zuvor offen und unbeant
wortet geblieben zu sein schien, dennoch 
einer klärenden Antwort zugeführt ist. 

München Heribert Schmitz




